
Vereinbarung für die Nutzung des Mehrzweckraumes im Feuerwehrhaus für private Feiern 

 

Die Nutzungsordnung des offenen Jugendraumes sowie das Jugendschutzgesetz finden auf 

diese Vereinbarung Anwendung. 

 

1. Hiermit erklären wir uns einverstanden, dass unser(e) Sohn/Tochter 

 

Name, Vorname   

 

Anschrift 

 

Telefon      E-Mail  

 

      im Mehrzweckraum des neuen Feuerwehrhauses am 

 

      in der Zeit von      Uhr bis     Uhr  

 

      eine Party feiert. Anlass der Veranstaltung 

 

2. Wir versichern, dass zu der Feier nicht mehr als 50 Personen geladen und eingelassen 

werden.    

 

3. Wir sichern ihnen zu, dass wir nach Beendigung der Party (max. 24:00 Uhr) den Raum 

auf Sauberkeit kontrollieren und die Eingangstüre abschließen. 

Die Großreinigung und das ausreichende Lüften des Raumes wird bis 10:00 Uhr des 

darauf folgenden Tages erledigt. 

  

4. Wir sind mit der Leistung einer Kaution in Höhe von 50,00 € für eine unterlassene     

      bzw. unzureichenden Reinigung einverstanden.  

      Die Zahlung der Kaution wird mit der Schlüsselübergabe fällig und wird nach    

     Abnahme des Raumes ggf. wieder zurück erstattet.   

 

5. Wir übernehmen die Haftung für Schäden, die im und am Gebäude durch 

Partyteilnehmer entstehen. 

 

6. Wir gewährleisten die ordnungsgemäße Entsorgung des aus der Veranstaltung 

entstehenden Abfalls. 

 

 

Polling, den  

 

Für die Gemeinde Polling   Veranstalter                       Erziehungsberechtigte 

        

 

     


